
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesfinanzhof hat die Hoffnungen vieler Steuerzahler ent-
täuscht, denn er lässt weder Aufwendungen für eine Arbeitsecke 
noch für ein teilweise privat genutztes Arbeitszimmer zum Steuer-
abzug zu. Besser haben es Kapitalanleger, die in Betongold inves-
tieren wollen: Mit einer befristeten Sonderabschreibung soll der 
Wohnungsmarkt entlastet werden. In dieser Ausgabe finden Sie: 
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Schonfrist für Zahlungen 
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15. 14. 14. 
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zur Gewerbe-/Grundst. 

18. - - 
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AAUF DEN UF DEN PPUNKTUNKT  

»Ohne Zweifel gibt es einen ge-

wissen Fortschritt. Die Steuerbe-

lastung für den Durchschnittsbür-

ger ist heutzutage doppelt so 

hoch wie einst sein Einkommen.« 

H. L. Mencken 

 

»Nichts motiviert den modernen 

Menschen mehr als eine Chance, 

Steuern zu sparen.« 

Peter F. Drucker 
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Gemischt genutzter Raum nicht anteilig 
als Arbeitszimmer abziehbar 
Die steuerliche Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitszim-
mers erfordert nach Ansicht des Bundesfinanzhofs neben einer 
büroartigen Einrichtung auch, dass der Raum ausschließlich o-
der nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. 

Seit mehr als 20 Jahren gibt es eine Beschränkung für den steuerli-
chen Abzug von Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer. Auch 
wenn die Abzugsbeschränkung seit ihrer Einführung im Detail mehr-
fach geändert wurde, war immer Voraussetzung, dass ein Raum 
ausschließlich oder zumindest so gut wie ausschließlich beruflich 
genutzt wird, um steuerlich anerkannt zu werden. 

Lange Zeit blieb den Steuerzahlern nichts anderes übrig als sich mit 
der Abzugsbeschränkung abzufinden, doch 2009 ließ eine Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs wieder Hoffnung auf eine Aufwei-
chung der Abzugsbeschränkung aufkeimen. Damals entschied der 
Große Senat nämlich, dass die Ausgaben für eine teils beruflich und 
teils privat veranlasste Reise 
in einen abziehbaren und ei-
nen nicht abziehbaren Anteil 
aufteilbar sind. 

Die Begründung dieser Ent-
scheidung legte nahe, dass 
eine Aufteilung auch bei ande-
ren teils beruflich und privat 
veranlassten Aufwendungen 
möglich ist. In der Tat haben mehrere Urteile das auch für andere 
Ausgaben bestätigt. Kein Wunder also, dass es nicht lange gedau-
ert hat, bis den Finanzgerichten die Frage vorlag, ob auch ein ge-
mischt genutzter Raum zumindest anteilig bei den Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben berücksichtigt werden kann. 

Während die Finanzgerichte noch teilweise für einen Abzug geurteilt 
hatten, hat der Bundesfinanzhof nun in einem neuen Grundsatzur-
teil klar gegen den Abzug entschieden. Der Große Senat, in dem al-
le Richtersenate des Bundesfinanzhofs vertreten sind, kam zu dem 
Ergebnis, dass der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers voraus-
setzt, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich für berufliche Zwecke genutzt wird. 

Bereits der Gesetzeswortlaut legt nach Meinung der Richter nahe, 
unter einem „häuslichen Arbeitszimmer” nur einen Raum zu verste-
hen, in dem Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen ausgeübt 
werden. Ein Zimmer, das zwar büromäßig eingerichtet ist, das aber 
in nennenswertem Umfang neben Büroarbeiten auch anderen Zwe-
cken dient, etwa als Spiel-, Gäste- oder Bügelzimmer, sei bereits 
nach dem allgemeinen Wortverständnis kein Arbeitszimmer. 

Zudem lasse sich der Umfang der jeweiligen Nutzung nicht objektiv 
überprüfen, weil die Behauptungen des Steuerzahlers zur Nutzung 
regelmäßig nicht verifizierbar sind. Auch ein „Nutzungszeitenbuch” 
hält der Bundesfinanzhof nicht für ein geeignetes Mittel, die jeweili-
gen Nutzungszeiten nachzuweisen, weil die darin enthaltenen An-
gaben keinen über die darin liegende Behauptung des Steuerzah-
lers hinausgehenden Beweiswert besitzen und - anders als etwa 
Fahrtenbücher – in der Regel nicht anhand eines Abgleichs mit an-
deren Informationen überprüfbar sind. Auch einen anderen hinrei-
chenden Maßstab, anhand dessen die jeweiligen Anteile geschätzt 
werden können, sieht der Bundesfinanzhof nicht. 

KKURZ NOTIERTURZ NOTIERT   

Stellungnahme zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens 

Der Bundesrat hat im Januar seine Stel-
lungnahme zum Entwurf des „Gesetzes 
zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens“ abgegeben. Darin fordern die 
Länder in insgesamt 13 Punkten Änderun-
gen am Gesetzentwurf. Unter anderem 
sieht das Gesetz vor, dass Belege (Spen-
denquittungen, Handwerkerrechnungen 
etc.) nicht mehr einzureichen, sondern 
nur noch aufzubewahren sind. Hier for-
dert der Bundesrat eine Verlängerung der 
vorgesehenen Aufbewahrungsfrist von ei-
nem auf zwei Jahre, was bereits den Bund 
der Steuerzahler auf den Plan gerufen 
hat. Der kritisiert die Verlängerung, weil 
das Gesetz ursprünglich darauf abzielte, 
das Steuerverfahren zu vereinfachen. Die 
Verlängerung der Aufbewahrungsfrist ste-
he dem aber entgegen, weil es damit für 
die Steuerzahler immer schwieriger wer-
den würde, zu beurteilen, wann welche 
Unterlagen entsorgt werden können. 

 

Zweifel an der Zinsschranke 

Bereits 2013 hatte der Bundesfinanzhof in 
einem vorläufigen Verfahren Zweifel an-
gemeldet, ob die Zinsschranke verfas-
sungsgemäß ist. Jetzt machen die Richter 
ernst und haben dem Bundesverfassungs-
gericht die Zinsschranke zur Prüfung vor-
gelegt. Sie missachtet nach Meinung der 
Richter das objektive Nettoprinzip, da 
nicht mehr das Nettoeinkommen der Be-
steuerung zugrunde gelegt wird. 

 

Offene Fragen zur Angabe der 
vollständigen Rechnungsanschrift 

Der Bundesfinanzhof hatte letztes Jahr 
entschieden, dass eine Rechnung nur dann 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn der 
leistende Unternehmer unter der in der 
Rechnung angegebenen Anschrift seine 
wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. Ei-
ne reine Briefkastenadresse genügt nicht. 
In der Praxis führt das zu großer Unsi-
cherheit, weil beispielsweise nicht mehr 
sicher ist, ob die gesetzlichen Anforde-
rungen auch erfüllt sind, wenn die Rech-
nung die Postfachanschrift des Absenders 
oder Empfängers enthält. Die Bundess-
teuerberaterkammer hat sich daher mit 
einer Eingabe an das Bundesfinanzminis-
terium gewandt und setzt sich dafür ein, 
bei einer Änderung des Umsatzsteueran-
wendungserlass eine großzügige Nichtbe-
anstandungsregelung zu schaffen. 



 3 

Eine sachgerechte Abgrenzung des beruflichen vom privaten Be-
reich ist bei einem gemischt genutzten Arbeitszimmer demnach 
nicht gewährleistet. Auch der mit der gesetzlichen Regelung verfolg-
te Vereinfachungszweck würde in sein Gegenteil verkehrt, müsste 
man die geltend gemachten Nutzungsanteile im Einzelnen auf ihre 
Plausibilität überprüfen. Der Große Senat hält deswegen daran fest, 
dass ein gemischt genutzter Raum in vollem Umfang nicht steuer-
lich berücksichtigungsfähig ist. Auf andere gemischt veranlasste 
Aufwendungen, für die ein objektiver Aufteilungsmaßstab existiert, 
hat das Urteil aber keine Auswirkungen – diese sind weiterhin antei-
lig abziehbar. ³ 

 

Sonderabschreibung für Mietwohnungen 
Für die befristete Sonderabschreibung zur steuerlichen Förde-
rung des Mietwohnungsneubaus liegen jetzt konkrete Pläne vor. 

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist in einigen Regionen ange-
spannt und wird durch den Zuzug vieler Flüchtlinge weiter belastet. 
Vor allem in Großstädten fehlen Wohnungen. Daher hat die Bun-
desregierung nun einen Gesetzentwurf zur Einführung einer steuer-
lichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vorgelegt. Mit der Ein-
führung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung soll die Schaf-
fung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren Preissegment 
in ausgewiesenen Fördergebieten gefördert werden. 

• Neubau: Eine Sonderabschreibung ist nur möglich, wenn die 
Immobilie neu hergestellt oder als Neubau angeschafft wird. Ein 
Gebäude gilt als neu, wenn es bis zum Ende des Jahres der Fer-
tigstellung angeschafft wird. Als Anreiz für eine zügige Investiti-
onsentscheidung wird die Sonderabschreibung zudem auf Ge-
bäude beschränkt, für die der Bauantrag oder die Bauanzeige 
zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2018 ge-
stellt wird. Auch bei der Anschaffung eines neuen Gebäudes 

kommt es auf das Datum 
des Bauantrages an. Der 
Zeitpunkt der Fertigstellung 
spielt dagegen für die Son-
derabschreibung keine Rolle. 
Allerdings kann die Sonder-
abschreibung erstmals im 
Jahr der Fertigstellung bzw. 
Anschaffung erfolgen. 

• Sonderabschreibung: Die Sonderabschreibung soll im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und im darauf folgenden Jahr bis 
zu 10 %, im dritten Jahr bis zu 9 % betragen. Zusammen mit der 
regulären Abschreibung können somit innerhalb des Förderzeit-
raums insgesamt bis zu 35 % der förderfähigen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt werden. 

• Baukostenlimit: Wohnungen mit hohem Standard bedürfen 
nach Ansicht der Regierung keiner staatlichen Förderung und 
werden vollständig von der Förderung ausgeschlossen. Die För-
derung setzt daher die Einhaltung einer Baukostenobergrenze 
von 3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche voraus, wovon ma-
ximal 2.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche gefördert werden. 
Die Grenzen gelten ausschließlich für das Gebäude selbst. 
Grundstück und Außenanlagen bleiben unberücksichtigt.  

• Zweckbindung: Begünstigt sind nur die Kosten, die anteilig auf 
die Wohnfläche entfallen. Betrieblich oder anderweitig genutzte 

Steuerhinterziehung in großem 
Ausmaß ab 50.000 Euro 

Für eine Steuerhinterziehung in großem 
Ausmaß sieht das Gesetz eine Freiheits-
strafe von bis zu zehn Jahren vor. Bisher 
hatte der Bundesgerichtshof diese Voraus-
setzung erst ab einem Hinterziehungsbe-
trag von 100.000 Euro als erfüllt angese-
hen, wenn dem Finanzamt lediglich steu-
ererhebliche Angaben verschwiegen wur-
den (Gefährdungsschaden). Nur wenn die 
Hinterziehung zu ungerechtfertigten Zah-
lungen des Finanzamts führt - insbesonde-
re bei Umsatzsteuerbetrug – sollte schon 
ab 50.000 Euro eine Hinterziehung in gro-
ßem Ausmaß vorliegen (Vermögensscha-
den). Jetzt hat der Bundesgerichtshof 
seine Rechtsprechung geändert und die 
Unterscheidung zwischen Gefährdungs- 
und Vermögensschaden beim Fiskus auf-
gegeben. Damit liegt nun grundsätzlich 
schon ab einem Hinterziehungsbetrag von 
50.000 Euro eine Steuerhinterziehung in 
großem Ausmaß mit entsprechend höhe-
rem Strafmaß vor. 

 

Bürgschaftsverluste bei 
mittelbarer Beteiligung 

Noch einmal hat sich der Bundesfinanzhof 
mit der Abziehbarkeit von Bürgschaftsver-
lusten eines GmbH-Geschäftsführers be-
fasst und ist erneut zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die Verluste als Werbungs-
kosten abziehbar sein können, wenn der 
Geschäftsführer an der GmbH nicht oder 
nur in sehr geringem Umfang beteiligt ist. 
Ist der Geschäftsführer nur mittelbar an 
der Gesellschaft beteiligt, kann die Über-
nahme der Bürgschaft allerdings auch mit 
dem Gesellschaftsverhältnis zur Mutterge-
sellschaft der GmbH zusammenhängen, 
was wiederum einen Werbungskostenab-
zug ausschließen würde. 

 

Rückstellung für Zusatzbeiträge 
der Handwerkskammer 

Setzt die Handwerkskammer über viele 
Jahre  hinweg einheitlich einen Zusatz-
beitrag auf der Grundlage des drei Jahre 
vor dem Beitragsjahr erzielten Gewinns 
fest, kann ein Handwerksbetrieb für die 
Zusatzbeiträge der nächsten drei Jahre 
nach dem Bilanzstichtag eine Rückstel-
lung bilden. Für das Finanzgericht Thürin-
gen steht fest, dass die langjährig unver-
änderte Festsetzungspraxis der Hand-
werkskammer eine hinreichend konkrete 
Verpflichtung zur Zahlung der künftigen 
Zusatzbeiträge begründet. Allerdings hat 
das Finanzgericht die Revision zum Bun-
desfinanzhof zugelassen. 
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Gebäudeteile sind von der Förderung ausgeschlossen. Außer-
dem müssen die begünstigten Flächen mindestens 10 Jahre 
nach Fertigstellung der Vermietung zu Wohnzwecken dienen. 
Die Einhaltung der zehnjährigen Zweckbindung muss der Immo-
bilienbesitzer nachweisen, und zwar auch dann, wenn das Ge-
bäude innerhalb der 10-Jahres-Frist veräußert wird. Ein Verstoß 
führt zur rückwirkenden Streichung der Sonderabschreibung. 

• Fördergebiet: Die Sonderabschreibung soll nur in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt gelten. Die Förderung ist daher 
auf ein ausgewiesenes Fördergebiet beschränkt, das an die Mie-
tenstufen des Wohngelds anknüpft. Gemeinden mit den Mieten-
stufen IV bis VI, deren Mietenniveau um mindestens 5 % über 
dem Bundesdurchschnitt liegt, sollen zum Fördergebiet gehören. 
Seit Inkrafttreten der Wohngeldreform am 1. Januar 2016 beru-
hen die Mietenstufen auf den Mietniveaus zum 31. Dezember 
2013. Zusätzlich werden auch Gebiete mit Mietpreisbremse und 
Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze in das förderfähige 
Gebiet einbezogen. 

• Befristung: Neben der Beschränkung auf Bauanträge zwischen 
dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2018 kann die Son-
derabschreibung letztmalig im Jahr 2022 in Anspruch genommen 
werden. Um die volle Sonderabschreibung zu nutzen, muss die 
Wohnung also spätestens im Jahr 2020 fertiggestellt sein. ³ 

 

Aufstockung von Investitionsabzugsbeträgen 
Die Finanzverwaltung lässt nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs nun auch die nachträgliche Aufstockung von Investitionsab-
zugsbeträgen zu. 

Der Bundesfinanzhof hatte Ende 2014 entschieden, dass ein Inves-
titionsabzugsbetrag innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums 
auch in einem Folgejahr bis zum gesetzlichen Höchstbetrag aufge-
stockt werden kann. Er widersprach damit der Ansicht der Finanz-
verwaltung, die keine nachträg-
liche Aufstockung zulassen woll-
te. Der Fiskus hat das Urteil nun 
aber akzeptiert und gleichzeitig 
Regeln aufgestellt, die bei der 
Aufstockung eines bereits in 
Anspruch genommenen Investi-
tionsabzugsbetrags zu beachten 
sind. 

• Betriebsgröße: Ein Investitionsabzugsbetrag kann nur geltend 
gemacht werden, wenn der Betrieb die gesetzlichen Größen-
merkmale nicht überschreitet. Die Erhöhung eines Investitions-
abzugsbetrages setzt voraus, dass das für die entsprechende 
Gewinnermittlungsart maßgebende Größenmerkmal auch am 
Ende des Wirtschaftsjahres nicht überschritten wird, in dem die 
Erhöhung berücksichtigt werden soll. 

• Investitionsfrist: Die dreijährige Investitionsfrist beginnt mit Ab-
lauf des Wirtschaftsjahres, in dem ein Investitionsabzugsbetrag 
für ein begünstigtes Wirtschaftsgut erstmals geltend gemacht 
wird. Eine Erhöhung des Abzugsbetrages in einem Folgejahr ver-
längert den Investitionszeitraum nicht. 

• Erhöhungszeitpunkt: Für die Zulässigkeit einer Erhöhung gel-
ten die gleichen Regeln wie für die erstmalige Geltendmachung 
eines Investitionsabzugsbetrags. Eine Erhöhung kommt insbe-

Wechselrichter als notwendige 
Hilfsanlage für Solarstrom 

Wechselrichter, mit denen der in einer 
Photovoltaikanlage erzeugte Gleichstrom 
in marktfähigen Wechselstrom umgewan-
delt wird, sind nach Ansicht des Bundesfi-
nanzhofs für die Stromerzeugung erfor-
derliche Neben- und Hilfsanlagen. Infol-
gedessen ist der zur Kühlung oder zur Be-
heizung solcher Wechselrichter eingesetz-
te Strom von der Stromsteuer befreit. 

 

Vorläufiger Rechtsschutz 
bei Bauleistungen 

Unter den Finanzgerichten ist bisher um-
stritten, ob die nachträgliche Festsetzung 
von Umsatzsteuer bei der Rückabwicklung 
in Bauträgerfällen verfassungsgemäß ist. 
Nun hat sich zum ersten Mal der Bundes-
finanzhof zu der Frage geäußert und im 
Streitfall Aussetzung der Vollziehung ge-
währt. Für den Bundesfinanzhof bestehen 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
von geänderten Umsatzsteuerbescheiden. 
Der Beschluss lässt zwar noch keine Prog-
nose für die endgültige Entscheidung im 
Hauptsacheverfahren zu, aber andere be-
troffene Unternehmen können mit der 
Rückendeckung des Bundesfinanzhofs im 
Ernstfall nun ebenfalls auf Aussetzung der 
Vollziehung pochen. 

 

Finanzgericht lässt rückwirkende 
Änderung bei Bauleistungen zu 

Zur Frage, ob die rückwirkende Änderung 
der Umsatzsteuerfestsetzung bei Bauleis-
tungen an Bauträger rechtmäßig ist, gibt 
es das erste Urteil eines Finanzgerichts im 
Hauptsacheverfahren. Bisher lagen näm-
lich nur vorläufige Bewertungen verschie-
dener Finanzgerichte im Rahmen von Ver-
fahren über die Aussetzung der Vollzie-
hung vor. Das Finanzgericht Niedersach-
sen hält die gesetzliche Regelung zur 
rückwirkenden Änderung für verfassungs-
konform. Sie verstoße nicht gegen das 
Rückwirkungsverbot, weil bei Inkrafttre-
ten der Regelung im Streitfall noch keine 
Festsetzungsverjährung eingetreten war. 
Auch der Vertrauensschutz sei gewährleis-
tet, weil der leistende Unternehmer die 
Steuerforderung dadurch erfüllen kann, 
dass er seinen zivilrechtlichen Umsatz-
steuernachforderungsanspruch an das Fi-
nanzamt abtritt. Das Gericht ist außer-
dem der Ansicht, dass der Umsatzsteuer-
nachforderungsanspruch gegenüber dem 
Bauträger noch nicht verjährt sein kann, 
weil die Frist erst mit dem Urteil des 
Bundesfinanzhofs am 22. August 2013 zu 
laufen begann. 
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sondere nicht in Frage, wenn die Investitionsfrist bei der Antrag-
stellung für die Erhöhung bereits abgelaufen ist und die Investiti-
on nicht durchgeführt wurde, oder wenn bei bereits durchgeführ-
ten Investitionen die Erhöhung erkennbar dem Ausgleich von 
nachträglichen Einkommenserhöhungen dient. 

• Investitionsjahr: Investitionsabzugsbeträge können nur für künf-
tige Investitionen beansprucht werden. Ein Abzug im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirt-
schaftsgutes ist nicht möglich. Dies gilt auch für die Erhöhung 
von Investitionsabzugsbeträgen. 

• Rückgängigmachung: Bei Anschaffung oder Herstellung des 
begünstigten Wirtschaftsgutes wird der Abzugsbetrag im Jahr 
der Investition in Höhe von maximal 40 % der Investitionskosten 
dem Gewinn hinzugerechnet. Dabei sind die zuerst beanspruch-
ten Teilabzugsbeträge vorrangig hinzuzurechnen. Soweit die 
insgesamt beanspruchten Investitionsabzugsbeträge für eine be-
stimmte Investition die Hinzurechnungsgrenze von 40 % über-
steigen und auch keine nachträglichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten innerhalb des verbleibenden Investitionszeit-
raums anfallen, ist der verbleibende Investitionsabzugsbetrag 
rückgängig zu machen. Dabei sind die zuletzt beanspruchten 
Teilabzugsbeträge vorrangig rückabzuwickeln. ³ 

 

Neuregelung der Immobilienfinanzierung 
Die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie soll mehr 
Verbraucherschutz, eine stärkere Prüfung der Kreditwürdigkeit 
und eine Änderung bei Pensionsrückstellungen bringen. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Wohnimmo-
bilienkreditverträge soll die Vergabe von Immobilienkrediten umfas-
send neu geregelt werden. Die Richtlinie harmonisiert EU-weit die 
Vorgaben zur Darlehensvergabe und –vermittlung und führt zu Än-
derungen im gesamten Prozess der Immobilienkreditvergabe - von 
der Werbung über die Kreditwürdigkeitsprüfung bis hin zu Bera-
tungsleistungen. Gelten sollen die Vorschriften sowohl für Darle-
hensgeber als auch Vermittler. Deutschland muss die Richtlinie bis 

zum 21. März 2016 in nationa-
les Recht umsetzen und wird 
diese Frist nach aktuellem 
Stand auch gerade so einhal-
ten können. 

In dem Gesetz ist vorgesehen, 
dass schon zur Erstellung der 
vorvertraglichen Informationen 
die Kreditwürdigkeit des Inte-

ressenten zu prüfen ist. Diese Prüfpflicht soll auch zivilrechtlich mit 
Sanktionsmöglichkeiten ausgestaltet werden. Die Banken werden 
also in Zukunft deutlich mehr prüfen müssen, was auch die Darle-
hen verteuern kann. Ist der Interessent nicht kreditwürdig, soll es 
künftig verboten sein, einen Vertrag abzuschließen. 

Ein weitgehendes Verbot ist zudem für Koppelungsgeschäfte vor-
gesehen, sofern das gekoppelte Finanzprodukt nicht ausnahmswei-
se im Interesse der Verbraucher liegt. Daneben sollen Vorgaben für 
die Beratung bei der Darlehnsvergabe rechtlich normiert werden. 
Ebenso wird die Berechnung des effektiven Jahreszinses einheitlich 
geregelt. Immobiliendarlehensvermittler sollen sich künftig registrie-

Besuchsfahrten des Ehegatten 
sind keine Werbungskosten 

Auch bei einer längerfristigen Auswärtstä-
tigkeit sind Aufwendungen für Besuchs-
fahrten eines Ehepartners zur auswärtigen 
Tätigkeitsstätte des anderen Ehepartners 
grundsätzlich nicht als Werbungskosten 
abziehbar. Der Bundesfinanzhof hat schon 
2011 solche umgekehrten Familienheim-
fahrten im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung vom Werbungskostenabzug 
ausgeschlossen und das jetzt auch für den 
Fall einer längeren Auswärtstätigkeit ohne 
doppelte Haushaltsführung bestätigt.  

 

Haftpflichtmitversicherung ange-
stellter Ärzte ist kein Arbeitslohn 

Die Mitversicherung angestellter Klinik-
ärzte in der Betriebshaftpflichtversiche-
rung eines Krankenhauses ist kein steuer-
pflichtiger Arbeitslohn, weil die Mitversi-
cherung keine Gegenleistung für die Be-
schäftigung ist. Da sich die Mitversiche-
rung aus dem Gesetz ergibt, sieht der 
Bundesfinanzhof den Vorteil, keine eigene 
Versicherung abschließen zu müssen, als 
bloße Reflexwirkungen der eigenbetrieb-
lichen Betätigung des Krankenhauses. 

 

Abgeltungsteuer bei mittelbarer 
Beteiligung an Kapitalgesellschaft 

Ist ein Anteilseigner an einer Gesellschaft 
zu mehr als 10 % beteiligt, sind die von 
der Gesellschaft gezahlten Kapitalerträge 
mit dem normalen Steuersatz zu versteu-
ern. Es ist aber nicht gesetzlich geregelt, 
ob bei der Prüfung der 10 %-Grenze auch 
eine mittelbare Beteiligung zu berück-
sichtigen ist. Entgegen der Ansicht des 
Fiskus hat das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz das Gesetz so ausgelegt, dass nur 
eine direkte Beteiligung zur normalen 
Versteuerung führt. Bei einer mittelbaren 
Beteiligung kommt dagegen die Abgel-
tungsteuer für die Kapitalerträge in Fra-
ge. Das Finanzamt hat allerdings Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt. 

 

Fahrschulunterricht ist 
vorerst umsatzsteuerfrei 

Ein Fahrschullehrer hat beim Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg die Aussetzung 
der Vollziehung der Umsatzsteuer-Voraus-
zahlung erreicht. Er berief sich in seinem 
Antrag erfolgreich auf die Mehrwertsteu-
errichtlinie der EU, nach der der von Pri-
vatlehrern erteilte Unterricht steuerfrei 
ist. Wie es weitergeht, liegt nun in der 
Hand des Finanzamts. 
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ren lassen. Weiterhin sollen die Zulassungsvoraussetzungen in der 
Gewerbeordnung verschärft werden. 

Als Umsetzung des Koalitionsvertrages soll künftig der Honorar-
Immobiliendarlehensberater eingeführt werden. Ebenfalls auf eine 
Vereinbarung der Koalition geht das Vorhaben zurück, die Banken 
dazu zu verpflichten, bei dauerhafter und erheblicher Überziehung 
des Kontos eine Beratung über kostengünstigere Alternativen zur 
genutzten Überziehungsmöglichkeit anzubieten. 

Kurz vor Verabschiedung des Gesetzes hat der Bundestag noch 
drei wesentliche Punkte hinzugefügt. Zum einen soll für bestimmte 
ältere Wohnimmobilienkredite, für die aufgrund höchstrichterlicher 
Rechtsprechung wegen einer ungültigen Widerrufsbelehrung derzeit 
ein unbegrenztes Widerrufsrecht besteht, das Widerrufsrecht drei 
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes enden. Weiterhin soll künf-
tig auch bei Null-Prozent-Finanzierungen ein Widerrufsrecht gelten. 
Bisher können Immobilienkäufer nämlich durch eine solche Finan-
zierung dazu verlockt werden, für sie unvorteilhaften Regelungen 
zuzustimmen, und können dies nach geltender Rechtslage nicht 
mehr widerrufen. 

Eine weitere Regelung hat nichts mit Immobilien zu tun, wurde aber 
mit ins Gesetz aufgenommen, um das Gesetzgebungsverfahren 
abzukürzen. Bei der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen soll 
sich der dafür zu verrechnende Zinssatz künftig nach den Kapital-
marktzinsen der letzten 10 Jahre richten statt wie bisher 7 Jahre. 
Damit sollen die Auswirkungen der anhaltenden Niedrigzinsphase 
auf die vorgeschriebenen Rückstellungen gedämpft werden. Die 
Bundessteuerberaterkammer hat in einer Stellungnahme dagegen 
einen Zeitraum von 12 bis 15 Jahren vorgeschlagen. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Penka 

Steuerberater 

Pensionsrückstellung nach 
Reduzierung des Gehalts 

Wird das Geschäftsführergehalt innerhalb 
des Wirtschaftsjahres reduziert, kann das 
unter Umständen bei einer bestehenden 
Pensionsrückstellung zu einer Überversor-
gung führen. Bei der Prüfung ist allerdings 
das tatsächliche Jahresgehalt zu Grunde 
zu legen. Das Finanzgericht Düsseldorf 
stützt sich auf die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs und weist den Ansatz 
des Finanzamts zurück, das das hochge-
rechnete reduzierte Gehalt als Grundlage 
für die Prüfung ansetzen wollte. 

 

Säumniszuschläge entfallen bei 
Aussetzung der Vollziehung 

Das Bundesverwaltungsgericht hat ent-
schieden, dass Säumniszuschläge und Ne-
benkosten (Mahnkosten, Pfändungsgebüh-
ren, Auslagen) für einen Abgabenbescheid 
rückwirkend entfallen, wenn das Verwal-
tungsgericht vorläufigen Rechtsschutz ge-
gen den Abgabenbescheid gewährt. Abga-
benbescheide sind zwar grundsätzlich so-
fort vollziehbar, sodass bei Nichtzahlung 
automatisch Säumniszuschläge anfallen, 
die auch nicht dadurch entfallen, dass der 
Abgabenbescheid später aufgehoben oder 
geändert wird. Gibt aber das Verwal-
tungsgericht einem Eilantrag des Be-
troffenen auf Aussetzung der Vollziehung 
statt, entfällt rückwirkend die Vollzieh-
barkeit des Bescheides und damit entfal-
len auch die Säumniszuschläge. 

 

 

 


